
 

 

L 21 

Wie viele offene Haftbefehle gibt es aktuell im Land Bremen? 

Anfrage der Abgeordneten Dr. Wiebke Winter, Frank Imhoff und Fraktion der CDU 

Wir fragen den Senat: 

1. Wie viele Haftbefehle sind aktuell im Land Bremen nicht vollstreckt (Stichtag 
31.08.2024)? 

 
2. Wie hat sich die Anzahl der ausgestellten sowie offenen Haftbefehle in den letz-

ten 5 Jahren im Land Bremen entwickelt und welche Schlüsse zieht der Senat 
daraus? 

 
3. Wie schätzt der Senat den zusätzlichen Bedarf an Haftplätzen im Land Bremen 

ein, sollten alle derzeit offenen Haftbefehle unverzüglich vollstreckt werden? 

Zu Frage 1: 
Die Gesamtzahl (zum Stichtag 31.08.2024) der in Ermittlungsverfahren der Staatsan-
waltschaft Bremen erwirkten, jedoch noch nicht vollstreckten Haftbefehle kann – wie 
bereits gegenüber dem Rechtsausschuss in seiner 11. Sitzung am 04.09.2024 dar-
gestellt - in dem elektronischen Fachverfahren web.sta nicht (zuverlässig) ausgele-
sen werden. Vollstreckungs-, Erzwingungs- oder Sicherungshaftbefehle werden im 
Fachverfahren web.sta nicht gesondert erfasst, weil nach dem Gesetz insoweit keine 
Haftkontrolle vorgeschrieben ist. Untersuchungshaftbefehle wiederum unterliegen ei-
ner Haftkontrolle nur innerhalb des Zeitraumes zwischen der Haftbefehlsvollstre-
ckung und der Anklageerhebung, nicht mehr jedoch im gerichtlichen Verfahren, so 
dass keine elektronische Selektion zwischen noch nicht vollstreckten Haftbefehlen 
und zwar bereits vollstreckten, jedoch nicht mehr der Haftkontrolle unterliegenden 
Haftbefehlen erfolgen kann. 

Die zweimal jährlich bundesweit über das Bundeskriminalamt (BKA) abgestimmte Er-
hebungssystematik zu Haftbefehlen findet lediglich auf alle Phänomenbereiche der 
Politisch Motivierten Kriminalität (PMK) Anwendung. Eine Erhebung erfolgte letztma-
lig für diesen zum Stichtag 30.03.2024 für diesen Phänomenbereich. Darüberhinaus-
gehend werden für andere Kriminalitätsfelder oder im Rahmen der Strafvollstreckung 
durch die Polizeien keine Daten zu offenen Haftbefehlen regelhaft erhoben. Allenfalls 
vorstellbar wäre eine Auswertung des polizeilichen Fahndungssystems (INPOL) mit 
tagesaktuellen, aber nicht stichtagsbezogenen Daten. Es ist fraglich, ob eine solche 
Erhebung belastbare Zahlen liefert, weil sei unter dem Vorbehalt der stets aktuellen 
Datenpflege steht. 

Ansonsten wird auf die Diskussion in der Rechtsausschusssitzung vom 04. Septem-
ber 2024 verwiesen sowie die erneute Befassung mit dem Thema in einer der nächs-
ten Sitzungen des Rechtsausschusses.  

  



 

 

Zu Frage 2: 
Die Anzahl der offenen Haftbefehle wird nicht erfasst, so dass eine Entwicklung nicht 
nachvollzogen und auch nicht bewertet werden kann.  

Zu Frage 3: 
Der Bedarf an Haftplätzen ist fortlaufend zu evaluieren. Hierbei ist die sofortige Voll-
streckung aller offenen Haftbefehle nicht einzubeziehen, weil ein solches Szenario 
unrealistisch ist. Zu den offenen Haftbefehlen zählen insbesondere solche, in denen 
der regelmäßige Aufenthaltsort der beschuldigten Personen unbekannt ist oder diese 
sich bewusst der Strafverfolgung/-vollstreckung entziehen. 


